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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Sicherheits-Anlagen und Systeme 
 
 
Allgemeines 
Für die Lieferung und Ausführung der 
Sicherheitsanlagen und –Systeme von AFS – 
Anstalt für Sicherheitsberatung gelten 
nachfolgende Bedingungen, soweit nicht 
abweichende Vereinbarungen getroffen und 
schriftlich bestätigt wurden. 
 
Die abgemachten Lieferungen und Leistungen sind 
in der Auftragsbestätigung und, wo andere 
beidseitig unterschriebene vertragliche Unterlagen 
bestehen, in diesen abschliessend aufgeführt. 
 
Prospekte, Kataloge und technische Unterlagen 
sind ohne anderweitige Vereinbarung nicht 

verbindlich. Das geistige Eigentum an Plänen, 
technischen Unterlagen und Softwareprogrammen 
sowie alle damit verbunden Rechte verbleiben bei 
der AFS – Anstalt für Sicherheitsberatung unter 
Vorbehalt der dem Kunden separat gewährten 
Nutzungsrechte. 
 
Der Besteller informiert die AFS – Anstalt für 
Sicherheitsberatung über die Nutzung, sowie 
allfällige Nutzungsänderungen im Gebäude und 
Anpassungen an der Anlage, welche die Erstellung, 
die Bedienung, den Betrieb oder die Wartung einer 
Anlage / eines Systems betreffen. 
 
Verbindlichkeit der Angebote und Aufträge 
Das Angebot ist während 2 Monaten ab 
Ausstellungsdatum verbindlich. 
 
Die vereinbarten Preise und Bedingungen behalten 
ihre Gültigkeit während 12 Monaten ab Datum des 
Vertragsabschlusses. Bei Verzögerung in der 
Fertigstellung des Auftrages, welche nicht der AFS 
– Anstalt für Sicherheitsberatung angelastet 
werden können, kann eine entsprechende 
Preisanpassung vorgenommen werden. Alle 
Regieleistungen und bauseitig bedingte 
Überzeitarbeiten werden gemäss Werkvertrag 
(Regieansätze), ausgeführt. 
 
Die Preise unserer Liefungen und Leistungen sowie 
unsere Verrechnungsansätze verstehen sich ohne 
Mehrwertsteuer. Die Verrechnung der 
Mehrwertsteuer erfolgt offen ausgewiesen mit dem 
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen 
Steuersatz. 
 
Fristen 
Die vereinbarten Termine werden verbindlich, 
sobald der Auftrag von der AFS – Anstalt für 
Sicherheitsberatung schriftlich bestätigt resp. der 
Werkvertrag allseitig unterzeichnet und die fälligen 
Zahlungen geleistet sind. 
 
Die Termine gelten automatisch als verlängert, 
wenn Unterlagen, Genehmigungen, Materialien 

usw., deren Vorhandensein nicht in der 
Verantwortung der AFS – Anstalt für 
Sicherheitsberatung steht, nicht rechtzeitig 
vorliegen oder diese nachträglich verändert 
werden. 

 
Die Termine werden unter Berücksichtigung der für 
die Ausführung notwendigen Normalarbeitstage 
festgelegt. Bauseitige Verzögerungen können die 
Einhaltung der vereinbarten Termine erschweren 
oder verunmöglichen. Die AFS – Anstalt für 
Sicherheitsberatung haftet nicht für die Folgen, die 
daraus entstehen. Werden Überzeitarbeiten 
notwendig oder entstehen andere Mehrkosten, 
behält die AFS – Anstalt für Sicherheitsberatung 
vor, diese zu verrechnen. 
 
Streik, Aussperrung, Transportstörungen und 
andere Fälle höherer Gewalt ertheben die AFS 
Anstalt für Sicherheitsberatung während ihrer 
Dauer von der Vertragserfüllung. 
 
Nichteinhalten des Liefertermines berechtigt den 
Besteller nicht zum Annullieren des Auftrages oder 

zu Entschädigungsansprüchen. 
 
Leistungsumfang 
Der Leistungsumfang ist in der Auftragsbestätigung 
resp. Im Werkvertrag festgelegt. 
 
In der Auftragsbestätigung resp. Im Werkvertrag 
nicht enthaltenen Leistungen werden zu den bei 
der Ausführung gültigen Preisen zusätzlich 
verrechnet, wie zum Beispiel: Änderungen bezw. 
Neuerstellung der Ausführungsunterlagen infolge 
baulich bedingter Umstellungen oder 
Konzeptänderungen. 
 
Die Verantwortung für die Koordination der 
verschiedenen Unternehmen liegt beim Bauherrn 
resp. Der Bauleitung, Mehraufwand infolge 
mangelnder Koordination wird separat verrechnet. 
 
Wird die Installation ganz oder teilweise bauseits 
ausgeführt, müssen die Leitungen gekennzeichnet 
sein; ebenso ist die Isolationsprüfung für das 
gesamte Netz durchzuführen. Die 
sicherheitstechnischen Installationsvorschriften von 
der  AFS – Anstalt für Sicherheitsberatung sind 
einzuhalten. 
 
Transport und Lagerung 
Lieferungen sind bei Erhalt durch den Empfänger 
auf offensichtliche Mängel und Transportschäden 
zu kontrollieren. Transportschäden müssen sofort 
der beauftragten Transportfirma gemeldet werden. 
 
Ab Lieferbeginn muss für die Einlagerung von 
Materialien und Werkzeugen ein trockener, 
abschliessbarer und heizbarer Raum zur Verfügung 
stehen; wenn nicht, haftet der Besteller für 
Beschädigungen oder Verlust von Material und 
Werkzeug. Umlagerungen auf Verlangen des 
Bauherrn oder der Bauleitung werden verrechnet. 
 
Inbetriebsetzung 
Die Inbetriebsetzung in einem Arbeitsgang 
umfasst: 

 Funktionskontrolle der Anlage gemäss der 

AFS – Anstalt für Sicherheitsberatung 
Leistungsumfang 

 Einschalten der Anlage oder des Systems 
inkl. Bereinigung des Anlagendossiers 

 Eine Instruktion des Bedienungspersonals 
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In Regie verrechet werden grundsätzlich: 

 Aufschalten und Funktionskontrolle 
bauseits gelieferter Apparate und 
Drittsystemen 

 Änderungs- und Anpassungsarbeiten 
sowie Wiederinbetriebsetzten bestehender 
Anlageteile 

 Mehraufwand für baubedingte, 
etappenweise Inbetriebsetzung und für 
Provision 

 Nachkontrolle aller bauseits ausgeführten 
Installationen 

 Aufwand für eventuelle Nacharbeiten 
 
Zahlungsbedingungen 
Entsprechend der getroffenen Vereinbarung gelten 
die folgenden Zahlungskonditionen: 
30% bei Bestellung 

30% bei Lieferung oder Teillieferung 
30% bei Inbetriebsetzung 
10% nach Abschluss der Inbetriebsetzung mit 
Stellung der Schlussrechnung 
 
Für reine Dienstleistungen werden Teilrechnungen 
bis 90% der geleisteten Arbeiten ausgestellt. Der 
Rest wird nach Stellung der Schlussrechnung fällig, 
netto. 
 
Werden die Zahlungsbedingungen nicht 
eingehalten, kann die AFS – Anstalt für 
Sicherheitsberatung die Lieferungen und Arbeiten 
unterbrechen. 
 
Entstehen grössere bauseitig bedingte 
Unterbrüche, kann die AFS – Anstalt für 
Sicherheitsberatung Teilrechnungen erstellen. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Das Eigentum des Kaufobjektes geht erst auf den 
Käufer über, wenn dieser den Kaufpreis 
vollumfänglich bezahlt hat. Kommt der Käufer mit 
der Bezahlung des Kaufpreises in Verzug, so hat 
die Verkäuferin das Recht, unverzüglich von 
Vertrag zurückzutreten und die Rückgabe bzw. die 
Demontage des Kaufobjektes zu veranlassen. 
Mehr- oder Minderlieferungen werden bei der 
Schlussrechnung berücksichtigt. 
Verzögerungen bei bauseitigen Arbeiten 
berechtigen nicht, Zahlungen zurückzuhalten, Dies 
gilt ebenfalls für Erweiterungen und Änderungen, 
die während der Inbetriebnahme oder 
Inbetriebsetzung der Anlage zusätzlich erteilt 
werden. 
 
Garantie 
Die Garantie erstreckt sich auf den vertraglichen 
Leistungsumfang. Zeigen sich innerhalb der 
Garantiezeit Fabrikations- oder Materialfehler oder 
entstehen Funktionsstörungen, so übernimmt die 
AFS – Anstalt für Sicherheitsberatung, unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche, nach eigener Wahl, 
kostenlose Instandstellung bezw. Ersatzlieferung 
oder erteilt Gutschrift für die fehlerhaften Teile. 

 
Für fremdfabrizierte / -gelieferte Systemteile gilt 
die vom jeweiligen Hersteller gewährte Garantie 
sowohl in Bezug auf den Garantieumfang als auch 
auf die Garantiedauer. 

 
Schäden, die insbesondere durch nicht normale 
Betriebsbedingungen, höherer Gewalt (z.B. Blitz, 
Wasser), aussergewöhliche Beanspruchung oder 
Abnutzung, schädliche Umgebungseinflüsse, nicht 
sachgemässe Behandlung der Anlage, 
Nichtbeachten der Montage-, Betriebs- und 
Unterhaltungsanleitungen entstehen, fallen nicht 
unter die Garantieleistung. 
 
Die Garantie dauert 12 Monate ab 
Inbetriebsetzung, jedoch höchstens 18 Monate ab 
Lieferung. Mängel sind von Ablauf der 
Garantieperiode schriftlich zu rügen. 
 
Die Garantiefrist erlischt, wenn der Kunde oder von 
ihm beauftragte Dritte ohne unser Einverständnis 
Änderungen oder Reparaturen vornehmen. 
 

Haftung 
Die AFS – Anstalt für Sicherheitsberatung hat die 
Lieferung vertragsgemäss auszuführen und ihre 
Garantiepflicht zu erfüllen. Jede weitere Haftung 
wird ausdrücklich wegbedungen, insbesondere die 
Haftung für direkte oder indirekte Schäden als 
Folge der Anlagenfunktion und/oder infolge 
Mängelfolgeschäden sowie Beeinträchtigungen der 
Funktion der Anlage infolge baulicher 
Veränderungen 
 
Geheimhaltung und Datenschutz 
Projekte, Zeichnungen, Berechnungen und sonstige 
Unterlagen der Anlge bleiben Eigentum des 
Anlagenbesitzers. Diese dürfen Drittpersonen, 
insbesondere den Mitbewerbern nicht zugänglich 
gemacht werden (während der Laufzeit des 
Wartungsvertrages). 
 
Aus Gründen der Sicherheit sind im Interesse des 
Anlagenbesitzers durch alle Beteiligten sämtliche 
schriftlichen Dokumente der Anlage vor dem 
Zugriff Dritter zu schützen. 
 
Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Vaduz, vorbehalten bleiben 
jedoch die zwingenen Gesetzesbestimmungen über 
die örtliche Zuständigkeit. 
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